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Landesjugendhilfeausschuss  
des Freistaates Thüringen 
- 7. Legislaturperiode -  
 
 
BESCHLUSSPROTOKOLL        
der 7. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses  
des Freistaats Thüringen am 13. September 2021 
 

01 Begrüßung durch den Vorsitzenden  

 
01.1 Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 

 
01.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
01.3 Organisatorische Hinweise zum Ablauf der Sitzung 

 
 

02 Bestätigung der Tagesordnung   

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Thema Schuldistanz in der Sitzung im Dezember 
2021 aufgerufen wird.  
 
Ferner wird auf die geänderte Reihenfolge der Behandlung der TOP hingewiesen: 
 

 TOP 5.1. Stiftung Hand in Hand hat nicht getagt hat. 

 Fragen von Frau Dorniok zum Corona-Aktionsprogramm werden wegen des Sachzusam-
menhangs werden unter TOP 11 – Corona – behandelt.  

 Die TOP 11 und 12 werden nach TOP 06 behandelt.  
 
Die Tagesordnung wurde nach Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

03 Genehmigung des Protokolls der 6. Sitzung vom 14. Juni 2021  

 
Änderung oder Ergänzungen bzw. Einsprüche zum Protokoll der 6. Sitzung wurden nicht  
vorgetragen.  
 
Das Protokoll ist damit bestätigt.  
 

04 Information des Vorsitzenden des LJHA 

 
Keine Informationen. 
 

05 Kurzberichte aus der Gremienarbeit  

 
05.1 Stiftung HandinHand – hat nicht getagt  

 
05.2 Landesschulbeirat – Kurzbericht liegt vor  
 
05.3 Stiftung EJBW – Kurzbericht liegt vor  
 
05.4 Landesfamilienrat – Kurzbericht liegt vor  
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06 Berichte aus den Arbeitsgruppen 

 
06.1 Arbeitsstand in den Arbeitsgruppen  

 
Die schriftlich vorgelegten Informationen wurden ohne Nachfragen zur Kenntnis genommen. 
 
Nachfragen werden beantwortet.  
 
Die Verwaltung prüft und stellt sicher, dass die Abgeordneten zu den Terminen der Arbeits-
gruppen informiert werden.  
 
06.2 Strategiegruppe 
 
Das schriftlich vorgelegte Protokoll der Videokonferenz der Strategiegruppe vom 10. August 
2021 wurde ohne Nachfragen zur Kenntnis genommen. 
 
06.3 Beschlusskontrolle 
 
Die schriftlich vorgelegte Information zur Beschlusskontrolle wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Nachfragen wurden beantwortet. 
 
 

07 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  

 
07.1 Aktuelle Informationen  
 
07.1.1 Information der obersten Landesjugendbehörde zu aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe 
 
Frau Reinhardt berichtet: 
 

 weitere Umsetzung SGB VIII → Verweis auch auf BV unter TOP 13.1 und 13.8 
 

 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (in der Grundschule) → Bund und Länder haben 
sich abschließend geeinigt → entsprechende rechtliche Änderungen sind im SGB VIII -  
§ 24 SGB VIII – vorgesehen → Öffnungsklausel für die Länder ist vorgesehen (mögliche 
Regelung im Schulgesetz) → schulischer Hort geht dem Hortangebot in der Jugendhilfe 
vor → Beginn ab Schuljahr 2025/26 für die 1. Klassen → jährlich aufsteigend  

 
Finanzrahmen:  
o investiver Bereich: 3,5 Mrd. EURO → Verteilung nach Königsteiner Schlüssel 

TH: 92 Mio. EURO Finanzausstattung → Förderung von Neubau und Grundsanierung → 
Kofinanzierung der Länder in Höhe von 30 % erforderlich → TH: bis zu 39 Mio. € → Ei-
genmittel der Träger können auf den Finanzierungsanteil der Länder angerechnet werden, 
soweit der verbleibende Länderanteil mind. 10 % beträgt; Mittel können für Schaffung 
neuer Plätze und für den Erhalt bestehender Betreuungsplätze eingesetzt werden; ausge-
schlossen sind ausschließlich Sanierungsmaßnahmen, die lediglich der Instandhaltung 
dienen 

o Betriebskosten: Bund wird sich jährlich beteiligen  
ab Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Mittel über Umsatzsteuerpunkte beginnend mit 135 
Mio. € jährlich anwachsend bis 2030 auf 1, 3 Mrd. € → Kostenbeteiligung des Bundes 
wird verstetigt; TH: ab 2030 jährlich 30 Mio. € zugunsten des Landeshaushalts  
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Bund-Länder-Vereinbarungen werden in Kürze abgeschlossen; TH erstellt zur Umsetzung 
eine entsprechende Förderrichtlinie  

 
Link: Drucksache 19/29764 (bundestag.de) 

 

 Vorstellung 16. KJB am 30.09./01.10.2021 als Online-Veranstaltung jeweils nur am Vor-
mittag der beiden Tage → in diesem Jahr neue Konzeption „gemischte“ Veranstaltung → 
Vorstellung KJB und Sommertagung Landesprogramm „Denk bunt“  
 
Nachfragen wurden beantwortet.  

 
 
07.1.2 Information der Verwaltung Landesjugendamt (obere Landesjugendbehörde) 

 
Frau Lorenz berichtet: 
 

 Fortschreibung Landesjugendförderplan → Prozess begann am 26. April 2021 → Schwer-
punkt: Aktualisierung des Leitbildes → siehe Beschlussvorschlag → Inhalte → Zielerrei-
chung, Darstellung der Handlungsfelder (Entwicklung der Handlungsfelder in den letzten 
vier Jahren) → Vorlage Bestand in Sitzung Dezember 2021 → Hinweis auf Schreiben 
vom 7. September 2021 zur Bedarfsabfrage m. d. B. um Einhaltung der Terminsetzung > 
Befragung von Kindern und Jugendlichen vorgesehen → Verfahrensweise soll auf junge 
Menschen angepasst werden (Vorschläge folgen) 

 
Nachfragen wurden im Rahmen der Diskussion beantwortet. 
 
Nachfragen zu Mitgliedern der LIGA der AG Fachkräfte:  

 für das Handlungsfeld Kita: Frau Exel (Stellvertretung: Frau Kocksch)   

 für das Handlungsfeld HzE: Herr Johansson (Stellvertretung: Herr Richter)  
 
 
07.1.3 Information zu Jugendhilfe und Schule  
 
Frau Voigt – Geschäftsstelle Landesbeauftragte Kinderschutz und Bekämpfung sex. Gewalt 
– stellt sich vor und berichtet: 
 

 zur Arbeit, den Vorhaben sowie zu kurz- und mittelfristigen Zielstellungen der Landesbe-
auftragten: Etablierung einer interministeriellen AG – IMAG - und Fachtagung zum The-
menkomplex „Schutzkonzepte“; 

 zum digitalen Fachtag „Schutzkonzepte“: Fachtag verzeichnete eine sehr positive Reso-
nanz mit 386 Teilnehmern aus allen Handlungsfeldern der Kinder-und Jugendhilfe, der 
Schule und dem Sport → als erster Schritt ist zunächst die Etablierung von Schutzkon-
zepten vorgesehen, beginnend zunächst in den Schulen unter Einbezug der Schulämter; 
Jugendämter und Kinderschutzdienste als Kooperationspartner werden punktuell einge-
bunden  

 
Diskussion:  
Aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe – insbesondere bei den Jugendverbänden – besteht 
zu dieser Thematik jedoch auch dringender Unterstützungsbedarf im Handlungsfeld der Ju-
gendverbandsarbeit. 
Jugendhilfe sieht bei der Etablierung von Schutzkonzepten gleichermaßen wie Schule einen 
sehr großen Handlungs- und Unterstützungsbedarf → darf nicht außer Acht gelassen wer-
den → keine ausschließliche Fokussierung auf Schutzkonzepte in der Schule  
 
Nachfragen wurden beantwortet.  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/297/1929764.pdf
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Herr Hess berichtet:  
 
Anerkennung von ehrenamtlichem bzw. bürgerschaftlichem Engagement von Schülern → 
Umsetzung KMK Beschluss 2018 → schulische Bescheinigung/Zertifikat mit Unterschrift der 
Schule und Institution → Brief am 24. August 2021 an die Schulen versandt → Verbände 
und Institutionen müssen über die Möglichkeit breit informiert werden → Zertifikat soll jeweils 
am Schuljahresende ausgestellt werden 
 
Link: Zeugnisse | Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (thueringen.de) 
Link: Anerkennung Ehrenamt (thueringen.de) 
 

Anlage 1 
 
 

07.2 Anfragen an das Landesjugendamt/TMBJS 
 

Anfragen Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ werden auch schriftlich beantwortet. 
            

Anlage 2 
 
Festlegung nach ausführlicher Diskussion:  
 

 Frau Dr. Nehrig bietet der LIGA einen kurzfristigen gemeinsamen Termin zum Aus-
tausch und Klärung dringender Fragen an. 

 

 Thema soll auch mit Blick auf die strategische Fragestellung und der bis dahin gesam-
melten Erfahrungen als eigener TOP in der Märzsitzung 2022 auf die TO gesetzt wer-
den.  

 
07.3 Umsetzungsstand Beschlüsse LJHA 
 
Derzeit gibt es keine offenen Beschlüsse. 
 
 

08 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  

 

08.1 Aktuelle Informationen  
 

Der schriftliche Bericht „Aktuelles zur regionalen und überregionalen Familienförderung“ 
wurde zur Kenntnis genommen.   

 
 

08.2 Anfragen an das TMASGFF 
 

Es liegen keine schriftlichen und mündlichen Anfragen vor.  
 
 
08.3 Umsetzungsstand Beschlüsse LJHA 
 
Derzeit gibt es keine offenen Beschlüsse. 
  

https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse/
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/zeugnisse/Z.7_Anerkennung_buergerschaftliches_Engagement.pdf
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09 Landesstrategie Mitbestimmung/Servicestelle Mitbestimmung 

 
BE: Angela Lorenz, Juliane Kumst, Till Kopietz  
 
Frau Lorenz führt thematisch ein. 
Frau Kumst und Herr Kopietz stellen sich und die Arbeit der Servicestelle Mitbestimmung 
vor. 
           
Überlegungen zur Fortschreibung der Landesstrategie Mitbestimmung stehen erst nach dem 
Start des Jugendchecks an.  
 
Nachfragen werden beantwortet. 

Anlage 3 
 

10 Freiheitsentziehende Unterbringung Einrichtung des ÖHK Mühlhausen 

 
BE: Eva Sturmfels 
 
Der Zwischenbericht liegt als Anlage vor. Die Geschäftsordnung des Beirats wird mit dem 
Protokoll nachgereicht.  
           

Anlage 4 
 
Die Information zwischen Beirat und LJHA ist durch Frau Engel als Vertreterin des LJHA im 
Beirat gesichert.  
 
Nachfragen u. a. zur dokumentarischen Begleitung/Darstellung der Einzelfälle, der erforderli-
chen Anonymisierung, zur Beschulung, Elternarbeit, zum Entlassungsmanagement, zur Qua-
litätsentwicklung, zur Evaluation, zum eingesetzten Beirat sowie und mögliche Punkte/Anre-
gungen für eine künftige vertiefende Berichterstattung wurden ausführlich diskutiert und be-
antwortet. Zudem wurden Aspekte beraten, die auch im Rahmen der AG aufgegriffen werden 
sollen.  
 
Frau Reinhardt: Fragen zur Konzept- und zur Qualitätsentwicklung können im LJHA disku-
tiert werden. Biografiearbeit und Einzelfallarbeit sind im Rahmen des LJHA mit Blick auf den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern nicht ange-
zeigt. Anonyme statistische Daten, wie Aufnahmealter, Verweildauer etc. können an den 
LJHA weitergegeben werden.   
 

11 Corona 

 
Herr Rutz (OTC) berichtet zum aktuellen Stand der Corona-Bedingungen an Schulen. 
 
Information zu Verordnungen ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO und ThürSARS-CoV-2-
KiJuSSp-VO sowie zur aktuellen Allgemeinverfügung und deren wesentlichen Inhalte bzw. 
Änderungen. Das von der Landesregierung festgelegte Frühwarnsystem mit den Warnstufen 
https://www.tmasgff.de/fruehwarnsystem wird in diesen Regelungen abgebildet.  
 
Ein zweiwöchiger Sicherheitspuffer (bis 17. September 2021) sieht u. a. ein verbindliches 
Testregime in den Schulen vor → Testverweigerer werden in gesonderten Räumen bzw. 
Gruppen unterrichtet → Schulen sind informiert und ergreifen in den Fällen ggf. auch schul-
organisatorische Maßnahmen; Herr Minister hat sich mit den Schulleitern und Staatlichen 

https://www.tmasgff.de/fruehwarnsystem
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Schulämtern im Rahmen eines runden Tisches zum Schuljahresstart über Vorbereitungen 
und Maßnahmen verständigt.  
 
Aktuell arbeitet das TMASGFF an der Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsminis-
terkonferenz vom 6. September 2021. Hier sollen in enger Abstimmung mit dem TMBJS 
Quarantäneregelungen festgelegt werden, um ein einheitliches Handeln der Gesundheitsäm-
ter zu unterstützen. Dem folgend werden die Hygienepläne für Schulen und Kitas er- bzw. 
überarbeitet.  
 
Nachfragen seitens der LIGA bezogen sich unter anderem auf: 
 

 die fehlenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeiten für Kita und insgesamt für den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe → Regelungen müssen (zu)kurzfristig umgesetzt werden, was in 
der Praxis zum Teil nicht möglich ist  

 

 den unklaren Rahmen für Testmöglichkeiten im Kita-Bereich → Hausärzte setzen PCR 
Test nicht um → sofern Testungen nicht in den Einrichtungen erfolgen, muss die Möglich-
keit in der Region vor Ort bestehen 

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass seitens des TMBJS die Kinder- und Jugendhilfe mit 
ihren pluralen Strukturen bei Vorbereitungen und Informationen im Zusammenhang mit 
Corona gleichermaßen „mitgedacht“ werden muss. Entsprechende Informationen müssen 
die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe zeitgleich und parallel zu Schule erreichen, damit 
sie in der Praxis auch umsetzbar sind.  
 
Frau Kascholke weist auf die regelmäßigen TELKO der Träger mit den Fachreferaten Kita 
und HzE sowie die Rundinformationen/Rundschreiben hin → in dem Rahmen werden regel-
mäßig anstehende Fragen grundsätzlich und ggf. auch im Detail geklärt → ergänzend wird 
auf die Fundstellen auf der Homepage des TMBJS und TMASGFF hingewiesen, wo u. a. 
tagaktuelle Informationen zum Frühwarnsystem abrufbar sind  
 
Aktueller Hinweis der Verwaltung:  
Die gewünschten Übersichten zu den aktuellen Corona-Regelungen sind auf der Homepage 
des TMBJS: 
 
Kita   https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/kita 
Jugendarbeit   https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/jugend   
Heime    https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/jugend#c34450  
Sport    https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/sport  
Schule   https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule  

 
 

Aktionsprogramm Aufholen nach Corona:  
 

 Die Anfragen von Frau Dorniok zum Aktionsprogramm Aufholen nach Corona wurden als 
Anlage 7 zur TO schriftlich beantwortet.  

 

 Weitere Nachfragen von Frau Dorniok: (1) Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel im 
Schulbereich für zwei Jahre und (2) zur Kombinationsfähigkeit mit dem Schulbudget so-
wie (3) die individuelle Lernstandsanalyse online werden nachgereicht → ggf. kann zur 
Thematik im Dezember 2021 berichtet werden 

 

 Nachfragen zu den Planungen zu den drei Einsatzbereichen im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe im Rahmen des Bundesprogramms zu Ferienfreizeiten, zusätzlichen FSJ-
und Schulsozialarbeiterstellen Stellen, 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/kita
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/jugend
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/jugend#c34450
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/sport
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule
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 Weitere Nachfragen zum Informationsfluss zwischen öffentlichen und freien Trägern so-
wie zur Personalsituation in Einrichtungen auf Grund von Corona Maßnahmen der Ge-
sundheitsämter werden diskutiert und beantwortet.  
 

Anregung der LIGA:  
Wünschenswert sind Ansprechpartner in den regionalen Gesundheitsämtern, die über die 
Spezifik der Einrichtungen und Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe Kenntnis haben und 
dies bei den Entscheidungen berücksichtigen.  
 
 
Aktueller Hinweis der Verwaltung:  
Kabinettsbeschluss des Bundes: Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Gesundheitli-
che Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“  
ima-bericht-gesundheitliche-auswirkungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf 
(bmfsfj.de) 
 

12 Kinderschutz 

 
BE: Heiko Höttermann 
 
Der Jahresbericht 2020 – einschließlich der Bezüge zu Corona – wird vorgestellt. 
Die Präsentation wird dem Protokoll beigefügt.  
Die vom LJHA gewünschten Ergänzungen hinsichtlich der personellen Ausstattungen in den 
KJSD sind in der Präsentation aufgenommen worden. 
 

Anlage 5 
 
Nachfragen zu Bezügen zu Corona, häuslicher Gewalt, künftigen Schwerpunkten in der sta-
tistischen Erfassung, zur Personalausstattung, zur Nutzung und Ausstattung digitaler Me-
dien, dem Zugang zu KJSD im ländlichen Raum (u. a. Bezug zum aktuellen Bundesmodell-
projekt „Wir vor Ort“ in Weimar) und das Verhältnis von Fallarbeit und Prävention wurden be-
antwortet.  
 

13 Beschlussfassung  

 
13.1 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)  

Umsetzung der SGB VIII-Novelle in Thüringen 
Beschluss-Reg-Nr.: 56/21 
Einreicher: Vorsitzender 

 
1. Der Landesjugendhilfeausschuss beauftragt die Strategiegruppe, zur Umsetzung 

und Implementierung der Regelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 
(KJSG) bis zur nächsten Sitzung des LJHA am 6. Dezember 2021 einen Verfahrens-
vorschlag („Masterplan“) vorzulegen.  

 
2. In dem Verfahrensvorschlag sind folgende Erfordernisse zu berücksichtigen:  

 
a) landesgesetzlicher Regelungsbedarf (z. B. ThürKJHAG und ThürKigaG) 
b) Er- und Überarbeitung von Fachlichen Empfehlungen – unter Berücksichtigung 

entsprechender Arbeitsprozesse im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter (BAGLJÄ)  

c) Beratungsbedarf und Fachaustausch der Praxisfelder 
 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/185696/317281a594f986c9a4be384a934c1fb5/ima-bericht-gesundheitliche-auswir-kungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/185696/317281a594f986c9a4be384a934c1fb5/ima-bericht-gesundheitliche-auswir-kungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
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3. Der Masterplan berücksichtigt bei der inhaltlichen und terminlichen Priorisierung 
der einzelnen Umsetzungsschritte die erforderlichen personellen und zeitlichen 
Kapazitäten.  

 
 
Nachfragen zum Regelungsbedarf auf Landesebene wurden beantwortet.  
 
Abstimmung:  
 

anwesend ja nein Enthaltungen 

22 22 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.  
 

 
13.2 Fachliche Empfehlungen Jugendarbeit §§ 11-13 SGB VIII bei Corona 

Beschluss-Reg-Nr.: 57/21 
Einreicher: Verwaltung  
 

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die unter Organvorbehalt abgegebene Zu-
stimmung zur Fachlichen Empfehlung im Bereich der §§ 11-13 SGB VIII (Jugendarbeit, 
Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit im Zusammenhang mit Corona) zur 
Kenntnis. 
 
Abstimmung: 
 

anwesend Ja nein Enthaltungen 

22 22 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 

 
13.3 Leitbild Landesjugendförderplan 

Beschluss-Reg-Nr.: 55/21 
Einreicher: Planungsgruppe LJFP 

 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt das Leitbild für den Landesjugendförder-
plan 2023 bis 2027. 
 
Abstimmung:  
 

anwesend Ja nein Enthaltungen 

22 22 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.  
 
 
Das stimmberechtigte Mitglied K. Engel verlässt vor Abstimmung über TOP 13.4 die Sitzung.  
 

 
13.4 Überarbeitung der „Ansprüche an die offene Arbeit mit Kindern und  

Jugendlichen“ 
Beschluss-Reg-Nr.: 58/21 
Einreicher: Björn Johansson 
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Der LJHA beschließt die Einsetzung einer AG zur Überarbeitung der „Ansprüche an 
die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ vom 19. Juli 1999 mit dem Ziel, das 
Thema „Digitalisierung in den Einrichtungen und Diensten der Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit“ zu implementieren. Das Ergebnis der Überarbeitung wird dann zur 
Diskussion und Beschlussfassung dem LJHA bis spätestens Ende des dritten Quar-
tals 2022 vorgelegt. 
 
Herr Möller weist darauf hin, dass die letzte Fachliche Empfehlung zur Jugendarbeit vom 3. 
Juni 2013 stammt (81/13). 
 
Frau Lorenz verweist darauf, dass mit Blick auf personelle Ressourcen keine kurzfristige 
Umsetzung realisierbar sein wird.  
 
Herr Weise schlägt vor, dass die BV auch im Kontext des Masterplans (TOP 13.1) nochmals 
geprüft und ggf. angepasst wird.  
 
Der Antrag wird vom Einreicher zurückgezogen.  
 
_______________________________________________________________________ 
 
13.5 Qualitätskriterien für Projekte der Internationalen Jugendarbeit im Freistaat 

Thüringen 
Beschluss-Reg-Nr.: 59/21 
Einreicher: LAG §§ 11-14 SGB VIII   

 
1. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die „Qualitätskriterien für Projekte der 

Internationalen Jugendarbeit im Freistaat Thüringen“. 
 

2. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet die Verwaltung des LJA, gemeinsam mit der 
LAG §§ 11-14 SGB VIII Fachberatung auf der Grundlage der Qualitätskriterien anzu-
bieten und geeignete Fortbildungen zur Umsetzung zu konzipieren.  

 
3. Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt eine geeignete Veröffentlichung und 

Verbreitung der Qualitätskriterien. 
 
Abstimmung: 
 

anwesend ja nein Enthaltungen 

21 21 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 

 
13.6 Notfallkalender für Kindertageseinrichtung – Überarbeitung und  

Fortschreibung 
Beschluss-Reg-Nr.: 60/21 
Einreicher: Steffen Richter/LIGA 

 
Die AG Kindertagesbetreuung des Landesjugendhilfeausschusses wird beauftragt, 
den bestehenden Notfallkalender zu überarbeiten und fortzuschreiben. Dazu können 
sachkundige Personen hinzugezogen werden. 
 
Änderungsvorschlag zu Satz 2:  
„Dazu kann die AG sachkundige Personen hinzuziehen.“ … 
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Abstimmung: 
 

anwesend ja nein Enthaltungen 

21 21 0 0 

 
Der Beschluss wurde mit Änderung einstimmig angenommen. 

 

 
13.7 Umsetzung der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 11 

ThürKigaG – Erarbeitung fachlicher Empfehlungen 
Beschluss-Reg-Nr.: 61/21 
Einreicher: Steffen Richter/LIGA 

 
Die AG Kindertagesbetreuung des Landesjugendhilfeausschusses wird beauftragt, 
eine fachliche Empfehlung für die Umsetzung der Fachberatung für Kindertagesein-
richtungen gem. § 11 ThürKigaG zu erarbeiten. In dieser sollen Qualitätskriterien be-
schrieben und Mustervorlagen für die Verwendungsnachweisführung gem. ThürKigaG 
enthalten sein. 
 
Frau Reinhardt: Nach ausführlicher Erörterung im Fachbereich sollen Fachliche Empfehlun-
gen erarbeitet werden. Fachliche Empfehlungen sind mit Blick auf Änderungen, Fortschrei-
bung und Einbezug praktischer Erfahrungen sinnvoller und im LJHA besser umzusetzen.  
 
Abstimmung: 
 

anwesend ja nein Enthaltungen 

21 21 0 0 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.  
 

 
13.8 Leitlinien für das Betriebserlaubnisverfahren gem. § 45 aufgrund der Ände-

rung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes - 
Errichtung einer Arbeitsgruppe 
Beschluss-Reg-Nr.: 62/21 
Einreicher: Steffen Richter/LIGA 

 
Der LJHA beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich mit den Vorausset-
zungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis gem. § 45 ff. SGB VIII auf Grund der Än-
derungen im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz befasst. 
 
Im Ergebnis werden von der Arbeitsgruppe Leitlinien für das Betriebserlaubnisverfah-
ren erstellt, die sich insbesondere auf die Aspekte 
 

 Zuverlässigkeit des Trägers 

 Vorhandensein eines Gewaltschutzkonzeptes 

 geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beschwerdemöglichkeiten au-
ßerhalb der Einrichtung sowie 

 zum Nachweis der ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung 
 
beziehen. 
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Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 drei Vertreterinnen/Vertreter der LIGA Thüringen  

 drei Vertreterinnen/Vertreter der Jugendämter der Landkreise und kreisfreien 
Städte 

 drei Vertreterinnen/Vertreter der für die Betriebserlaubniserteilung zuständigen 
Referate Kindertageseinrichtungen (Kita-Aufsicht) und stationäre Einrichtun-
gen der Jugend- und Eingliederungshilfe sowie Internate, die nicht der Schul-
aufsicht nach § 2 Abs. 6 ThürSchAG unterliegen (Heimaufsicht) 

 eine Juristin/ein Jurist des TMBJS/LJA. 
 

Nachfragen wurden beantwortet.  
 
Frau Reinhardt Ziel ist Sicherstellung eines einheitlichen und gleichmäßigen Verwaltungs-
handeln für die Erteilung der Betriebserlaubnis in Thüringen.  
 
Die BV wird nach ausführlicher Diskussion mit Änderungen (kursiv und unterstrichen) in der 
folgenden Fassung zur Abstimmung gestellt: 
 
 
Geänderter Beschlussvorschlag:  
 
Fachliche Empfehlungen für das Betriebserlaubnisverfahren gem. § 45 aufgrund der 
Änderung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes - 
Errichtung einer Arbeitsgruppe 
 
Der LJHA beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich mit den Vorausset-
zungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis gem. §§ 45 ff. SGB VIII auf Grund der 
Änderungen im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) für die Bereiche Hilfen 
zur Erziehung und Kindertageseinrichtungen befasst. 
 
Im Ergebnis werden von der Arbeitsgruppe entsprechende Fachliche Empfehlungen 
für das Betriebserlaubnisverfahren erstellt, die sich insbesondere auf die Aspekte 
 

 Zuverlässigkeit des Trägers 

 Vorhandensein eines Gewaltschutzkonzeptes 

 geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beschwerdemöglichkeiten au-
ßerhalb der Einrichtung sowie 

 zum Nachweis der ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung 
 
beziehen. 
 
Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 drei Vertreterinnen/Vertreter der LIGA Thüringen  

 drei Vertreterinnen/Vertreter der Jugendämter der Landkreise und kreisfreien 
Städte 

 zwei Vertreterinnen/Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 

 drei Vertreterinnen/Vertreter der für die Betriebserlaubniserteilung zuständigen 
Referate Kindertageseinrichtungen (Kita-Aufsicht) und stationäre Einrichtun-
gen der Jugend- und Eingliederungshilfe sowie Internate, die nicht der Schul-
aufsicht nach § 2 Abs. 6 ThürSchAG unterliegen (Heimaufsicht) 

 eine Juristin/ein Jurist des TMBJS/LJA. 
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Abstimmung: 
 

anwesend ja nein Enthaltungen 

21 21 0 0 

 
 
Der Beschluss wurde mit Änderungen einstimmig angenommen.  
 

 
 
Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 18:20 Uhr und dankt allen Mitgliedern des LJHA 

und der Verwaltung. 

 
Die nächste Sitzung des LJHA findet am 6. Dezember 2021 im Thüringer Landtag statt.  
 
 
Ende der Sitzung: 18:20 Uhr 
 
 
 
gez. Peter Weise       gez. Christine Kascholke  
(Vorsitzender)        (Protokoll) 
 



Anlage 1 Bürgerschaftliches Engagement 
 

Möglichkeiten der Ausweisung bürgerschaftlichen Engagements für Schülerinnen und Schüler 

Tätigkeit in 
Verantwortung in Verantwortung der Schule außerhalb der Verantwortung der Schule  

(Verein, Organisation, Kommune, …) 
außerhalb der Verantwortung der Schule 

(Verein, Organisation, Kommune, …) 

Art des 
bürgerschaftlichen 

Engagements 

Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften 
und 

Tätigkeit in der Schülermitwirkung 
sowie sonstige freiwillige Tätigkeiten 

für die Schulgemeinschaft 

freiwillige Tätigkeiten  freiwillige Tätigkeiten 

Würdigung des 
bürgerschaftlichen 

Engagements 
im Zeugnis im Bereich Bemerkungen 

1. individuell z.B. durch ein Schreiben des 
Vereins, der Organisation, der Kommune 

 
2. neu - Anerkennung und Auszeichnung 

in der Schulgemeinschaft 

mit dem Kompetenznachweis Ehrenamt 
der Thüringer Ehrenamtsstiftung 

Standard ohne Standard ohne Standard mit Standard -80 Stunden/Jahr 

Ausweisung im 
Zeugnis im Zeugnis / Bereich Bemerkungen keine Ausweisung im Zeugnis keine Ausweisung im Zeugnis 

Antrag auf 
Anerkennung entfällt 

Die Würdigung erfolgt auf Antrag der 
Eltern, bei Volljährigen dieser selbst. 

Die Anerkennung und Auszeichnung in 
der Schulgemeinschaft erfolgt mittels 

schulischer Bescheinigung. 

Die Würdigung erfolgt auf Antrag der 
Eltern, bei Volljährigen dieser selbst. 

Die Anerkennung und Auszeichnung in der 
Schulgemeinschaft erfolgt durch den 

Kompetenznachweis Ehrenamt. 

rechtliche 
Grundlage 

Anerkennung veranlasst die Schule auf der Basis 
§ 60 Abs. 5 S. 2 bzw. § 60 Abs. 10 ThürSchulO 

KMK-Beschluss „Demokratie als Ziel, Gegenstand und 
Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der 

Schule“ “ vom 06.03.2009 i. d. F. vom 11.10.2018 

KMK Beschluss „Demokratie als Ziel, Gegenstand und 
Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der 

Schule“ vom 06.03.2009 
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TMBJS – 2021 - Z.7 Anerkennung bürgerschaftliches Engagement 

Seite 1/1 
veröffentlicht: 06/2021 

Anerkennung

Name und Ort der Schule 

Schuljahr: 20JJ/20JJ Klassenstufe: 

Name: 
Vorname: 
geb.: TT.MM.JJJJ 

Mit ihrem/seinem Einsatz: 
� im sozialen und karitativen Bereich 
� im politischen und zivilgesellschaftlichen Bereich 
� im kulturellen Bereich 
� im interkulturellen Bereich 
� in der Jugendarbeit 
� im sicherheitsrelevanten Bereich 
� im Sport 
� im Natur- und Umweltschutz 
� sonstiges Engagement in Organisation/Einrichtung (Bezeichnung)* 

hat er/sie* einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet. 
Beschreibung des konkreten Engagements 
(Angabe von Organisation/Adresse, Einsatzort, Tätigkeit und ggf. zeitlicher Umfang) 

Wir danken für dieses freiwillige Engagement und den Einsatz für die Gemeinschaft. 

Das bürgerschaftliche Engagement von 
Vorname Name 

verdient große Anerkennung1. 

Ort ,TT.MM.JJJJ 

_________________________________________ _________________________________________ 
Stempel/Unterschrift Schulleiter/in Stempel/Unterschrift der Organisation*2 

Legende: 
* Nicht zutreffendes streichen 
1 KMK-Beschluss „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ vom 06.03.2009 i. d. F. vom 11.10.2018 
2 Die Organisation haftet für die Richtigkeit der Angaben.

M U
S 

T
E 
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Ihr/e Ansprechpartner/in 
Vogel, Katrin 

Durchwahl 
Telefon +49 361 5734 11 242 
Telefax +49 361 5714 11 242 

Katrin.Vogel@ 
tmbjs.thueringen.de 

Ihr Zeichen 

Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
3/36/5028 Bescheinigung bürger-
schaftliches Engagement) 

Erfurt, 
24. August 2021

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Postfach 90 04 63 . 99107 Erfurt 

Thüringer Ministerium 
für Bildung, Jugend 
und Sport 
Werner-Seelenbinder-Str. 7 
99096 Erfurt 

www.tmbjs.de 
www.facebook.com/BildungTH 
www.twitter.com/BildungTH 

E-Mail-Adressen dienen im TMBJS 
nur dem Empfang einfacher Mitteilun-
gen ohne Signatur und/oder Ver-
schlüsselung.

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
BIC: HELADEFF820 
IBAN: DE14820500003004444141 

Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement 
schulische Bescheinigung und Verfahren 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

in Umsetzung des Beschlusses der Kultusministerkonferenz „Demokratie als 
Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in 
der Schule“ vom 06. März 2009 in der Fassung vom 11. Oktober 2018 wird 
Schule empfohlen, unter anderem die „Anerkennung und Auszeichnung von 
bürgerschaftlichem Engagement“ zu gestalten.  

In Thüringen soll ein einheitliches Verfahren der schulischen Anerkennung 
und Auszeichnung des bürgerschaftlichen Engagements einer Schülerin  
oder eines Schülers gegenüber der Schulgemeinschaft etabliert werden.  

Die Thüringer Schulordnung regelt bereits, welche Bemerkungen im Zeugnis 
vorzunehmen sind: 
§ 60 Abs. 5 S. 2 ThürSchulO - Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften
§ 60 Abs. 10 ThürSchulO - Tätigkeit in der Schülermitwirkung und bei sonsti-
gen freiwilligen Tätigkeiten für die Schulgemeinschaft
Freiwillige Tätigkeiten innerhalb der Schulgemeinschaft wie Lernmentoren
und Lernpaten, Tutoren, Streitschlichter, Schulwegbegleiter, Schulsanitäter,
Schülerlotsen ebenso wie bei Vorhaben zu Lehr- und Lernmethoden, Ser-
vice Learning – „Lernen durch Engagement“ sind auszuweisen.

Soweit bürgerschaftliches Engagement außerhalb des Verantwortungsbe-
reichs der Schule stattfindet, kann die Würdigung beispielgebender Aktivitä-
ten bisher mit dem Kompetenznachweis Ehrenamt (https://kompetenznach-
weis-thueringen.de/) erfolgen. 

Neben dem vorgenannten Kompetenznachweis haben die Schulen ab sofort 
die Möglichkeit bürgerschaftliches Engagement außerhalb der Schulgemein-
schaft mit einer schulischen Bescheinigung zu würdigen (https://bil-
dung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse/  Bereich Z-Zertifikate  
Z.7_Anerkennung_buergerschaftliches_Engagement).
Die schulische Bescheinigung ist ein unabhängiges Dokument und keine An-
lage zum Zeugnis – vgl. Anlage 1.

per Mitteilungsmodul  
an alle Thüringer Schulen 
in staatlicher Trägerschaft 

https://kompetenznachweis-thueringen.de/
https://kompetenznachweis-thueringen.de/
https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse/
https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse/
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Das bürgerschaftliche Engagement außerhalb des Verantwortungsbereichs 
der Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Kultur in Thü-
ringen. Die Akteure setzen sich für Toleranz sowie Weltoffenheit ein und 
wenden sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Demokra-
tiefeindlichkeit. 

Die Würdigung erfolgt auf Antrag der Eltern, bei Volljährigen dieser selbst. 
Schülerinnen und Schülern, die eine Anerkennung ihres bürgerschaftlichen 
Engagements außerhalb des Verantwortungsbereichs der Schule wünschen, 
erhalten von der Schule ein Formblatt (Briefkopf Schule), das auch von der 
jeweiligen Organisation in eigener Verantwortung auszufüllen und der 
Schule bis sechs Wochen vor dem Tag der Ausgabe des Jahreszeugnisses 
zuzuleiten ist. 

Sie als Schulleiterin oder als Schulleiter entscheiden, ob das bescheinigte 
bürgerschaftliche Engagement den zwei folgenden Grundsätzen entspricht. 

1. Bei den außerschulischen Organisationen soll es sich um Einrichtungen
und Institutionen handeln, deren Tätigkeitsfeld geeignet ist, die Schüle-
rinnen und Schüler im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrages der
Thüringer Schulen zu fördern und zu unterstützen, vgl. § 2 Abs. 1 Thür-
SchulG.

2. Als bürgerschaftliches Engagement kann ein Einsatz:

− im sozialen und karitativen Bereich (z.B. im Kindergarten, im Senio-
renheim, in der Krebshilfe, im Hospiz)

− im politischen und zivilgesellschaftlichen Bereich (z.B. im Jugendpar-
lament, in der Jugendorganisation)

− im kulturellen Bereich (z.B. im Jugendorchester, im Jugendtheater, in
der Tanzgruppe, im Jugendchor)

− im interkulturellen Bereich (z.B. in interkulturellen Vereinen oder bei
der Interkulturellen Woche)

− in der Jugendarbeit (z.B. im Jugendhaus, in der Jugendbildungsein-
richtung)

− im sicherheitsrelevanten Bereich (z.B. bei der Freiwilligen Feuerwehr,
im Technisches Hilfswerk, bei Rettungsdiensten)

− im Sport (z.B. als Sporthelfer, als Übungsleiter)
− im Natur- und Umweltschutz (z.B. im Naturschutzbund, im Land-

schaftsverein)
− …

gewürdigt werden. 
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Die schulische Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements von Schüle-
rinnen und Schülern soll in einem würdigen Rahmen am Tag der Ausgabe 
des Jahreszeugnisses erfolgen. Eine Kopie der Bescheinigung ist zu den 
Schülerakten zu nehmen. 

Am 5. Dezember zum Internationalen Tag des Ehrenamts können diejenigen 
Schülerinnen und Schüler gewürdigt werden, für deren bürgerschaftliches 
Engagement keine Bescheinigung ausgefertigt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

i.V.

Susanne Rusche 

Anlage 1 - Übersicht zur Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement 
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Projekt „Vielfalt vor Ort begegnen“  (Info Frau Dr. Nehrig) 
 

 
1. Wie ist der Stand der Stellenbesetzungen für die wissenschaftliche Begleitung an 

der FH Erfurt?  

Bereits in der vergangenen Woche fand eine Besprechung der FHE mit den Fachberatungen 
statt, indem das Projektteam der Fachhochschule vorgestellt wurde. 

Das Projektteam der FHE ist komplett und vollständig besetzt und hat seine Arbeit aufge-
nommen; sämtliche Vorhaben im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung sind bereits an-
gelaufen. Aufgrund einer erforderlichen Richtlinienänderung verzögerte sich leider die Bewil-
ligungsbescheidung und so waren zu unserem großen Bedauern alle Projektteilnehmenden 
von einer Verzögerung betroffen, wodurch u.a. auch Stellen erst zum 1.9. 2021 besetzt wer-
den konnten (sowohl in Kitas, bei Fachberatung als auch Hochschule).  

 

2. Bei wem liegt die Steuerungsverantwortung für die Umsetzung des Gesamtprojek-
tes?  

Die Steuerungsverantwortung für das Projekt liegt zunächst natürlich bei der Bewilligungsbe-
hörde, dem TMBJS, und geht zunächst von der zuwendungsrechtlichen Ebene aus. Demzu-
folge wird seitens des TMBJS geprüft und bestimmt, ob die Zuwendungsempfänger das Geld 
entsprechend der Förderrichtlinie ausgegeben haben und Zuwendungsbestimmungen und 
Inhalte der Förderrichtlinie im Sinne der Projektziele eingehalten werden. Die Bewilligungs-
behörde arbeitet natürlich auch im Gesamtverlauf des Projekts eng mit der Fachhochschule 
Erfurt, die Förderungsempfängerin für den Projektteil der wissenschaftlichen Begleitung ist, 
zusammen. Gemäß der Förderrichtlinie unter Punkt II. (Gegenstand der Förderung) liegt die 
Aufgabe der Vernetzung, Koordinierung und Beratung der Projektbeteiligten bei der wissen-
schaftlichen Begleitung, sprich der Hochschule. Durch einen regelmäßigen Austausch in ver-
schiedenen Gremien, Arbeitskreisen oder Fachveranstaltungen zwischen dem TMBJS, der 
Hochschule als auch den Träger- Spitzenverbänden oder Fachberatungen und den anderen 
Projektteilnehmenden wird die Weitergabe von Informationen zum Projekt und zu aktuellen 
Entwicklungen und sichergestellt.  

3. Wie erfolgt die Koordination der Fachberatung (Säule 2)?  
 
Wie bereits unter 2. beantwortet liegt die Verantwortlichkeit für die Koordination bei der wis-
senschaftlichen Begleitung.  
Unter Punkt VI. 3. der Förderrichtlinie (sonstige Zuwendungsbestimmungen) ist geregelt, 
dass die Fachberatung den verbundinternen Austausch und die Vernetzung zwischen ver-
schiedenen beteiligten Akteuren organisiert. Dazu werden im Förderzeitraum mindestens 
sechs Vernetzungstreffen durchgeführt. Heißt, die Koordination der Verbünde liegt in der 
Verantwortung der jeweiligen Fachberatung.  

 
4. Wer erarbeitet Mustervorlagen bspw. für Kooperationsverträge zwischen den Fach-

beratungen und den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen?  

 
Ebenso wie bei der in Thüringen gesetzliche verankerten Fachberatung können auch hier ei-
gene Vorlagen von Kooperationsvereinbarungen verwendet werden. Dabei gibt es in Thürin-
gen diverse und regional unterschiedliche Muster. Dementsprechend können gern von den 
Trägern bzw. Verbänden bisher verwendete Muster genutzt werden.  

 



Die Frage wurde auch erst einige Zeit nach Projektstart und nicht von allen Fachberatungs-
trägern gestellt, so dass berücksichtig werden muss, dass bereits schon Kooperationsverein-
barungen geschlossen wurden und diese bei einer Vereinheitlichung erneuert werden müss-
ten, was wiederum zu unnötigem Verwaltungsprozedere bei Trägern der Kindertageseinrich-
tungen führt.  
Inhaltlich müssen die, in der Förderrichtlinie vorgegebenen Pflichten (Kitas mind. alle 8 Wo-
chen vor Ort beraten und anleiten, mind. 6 Vernetzungstreffen im Projektzeitraum) enthalten 
sein.  

 

Anmerkung: Auf Wunsch der Vertreter der Liga wurde zwischenzeitlich eine Mustervereinba-
rung aus dem Bereich Sprachkita übersandt. 

 

5. Wie erfolgt im Rahmen des Projektes die Zusammenarbeit zwischen den Kinderta-
geseinrichtungen und den örtlich zuständigen Jugendämtern?  

 
Das kann nicht per se´ beantwortet werden, da es je Kindergarten unterschiedlich sein kann, 
in wie weit ein Jugendamt im Zuge der Umsetzungsmaßnahmen im Projekt mit eingebunden 
werden muss oder kann. Es liegt darüber hinaus auch in der Entscheidungsverantwortung 
des Träger, wann und wie möglichweise ein Austausch über projektbezogene Fragen oder 
Inhalte angebracht ist. 

 

Sollte dies erforderlich sein, kann die Kita auch Unterstützung bei der Fachberatung anfor-
dern, da es auch zu deren Aufgabe zählt gemäß der Förderrichtlinie unter Punkt VI. 3. d, 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen (wie bereits bei Frage 3.). Dort ist geregelt, dass die 
Fachberatung den verbundinternen Austausch und die Vernetzung zwischen verschiedenen 
beteiligten Akteuren organisiert und dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit den Jugend-
ämtern als potentielle beteiligte Akteure.  

 

6. Wie wird der Kontakt landkreisübergreifend gestaltet?  

 
Es stellt sich die Frage, welcher Kontakt zwischen wem soll hier landkreisübergreifend ge-
staltet werden (Fachberatungen untereinander, Kitas, Jugendämter)?  

 

Im Projekt sind explizite landkreisübergreifende Projektaufgaben nicht formuliert. Wie bereits 
unter Frage 2 beantwortet liegt die fachliche Aufgabe der Vernetzung, Koordinierung und Be-
ratung der Projektbeteiligten bei der wissenschaftlichen Begleitung, sprich der Hochschule. 
Vorwiegend geht es um einen Austausch innerhalb der jeweiligen Fachberatungsverbünde 
und der Gesamtbeteiligung aller Akteure im Projekt.  

 

7. Gibt es Mustervorlagen für die Erstellung des Sachberichtes und den zahlenmäßi-
gen Verwendungsnachweis für die in Säule 1 beteiligten Kindertageseirichtungen?  

 
Es ist geplant, eine entsprechende ThAVEL-Programmierung für diese Unterlagen vorzuneh-
men. Dazu werden diese inhaltlich, haushalterisch und datenschutzrechtlich geprüft. Da der 
erste Nachweis aber auch erst zwischen 01.01. und 30.04.2022 zu erbringen ist, besteht hier 
noch ausreichend Zeit. Wir werden rechtzeitig per E-Mail und auf unserer Homepage infor-
mieren. In den Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides werden die Inhalte des 
qualifizierten Sachberichts aufgezählt und die benötigten Anlagen benannt. 
 
Anmerkung: Darüber hinaus plant die Hochschule die Einrichtung einer umfassenden Aus-
tauschplattform (Homepage) mit verschiedenen Funktionen für alle Projektbeteiligten, u. a. 
mit einem regelmäßigen Newsletter, an dem das TMBJS beteiligt sein wird, Intranet für TN 
oder fachliche Links oder Downloads geteilt werden können. Spezifische Informationen dazu 
sind über die Hochschule zu erfragen.  
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Landesstrategie Mitbestimmung
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„In diesem Leitbild wird unter ‚Mitbestimmung junger 

Menschen‘ verstanden, ihnen ein Höchstmaß an 

tatsächlicher Mitentscheidung in unterschiedlichen 

Lebenssituationen zu ermöglichen sowie ihnen Teilhabe an 

Entscheidungsmacht einzuräumen.“

Landesstrategie Mitbestimmung (2019): S. 4



Mitbestimmungsstandards
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1. Mitbestimmung ist gewollt und wird unterstützt – eine 

Mitbestimmungskultur entsteht 

2. Mitbestimmung ist für alle jungen Menschen möglich

…

8. Es stehen Ressourcen zur Stärkung der 

Selbstorganisationsfähigkeit zur Verfügung 

…

10. Es werden Netzwerke für Mitbestimmung aufgebaut 

11. Die Beteiligten verfügen über die notwendigen 

Kompetenzen für Mitbestimmung

…

14. Das Engagement wird durch Anerkennung gestärkt 

15. Mitbestimmung wird dokumentiert und evaluiert 



Gesetzliche Änderungen
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Ausbau rechtlich verankerter Mitbestimmungsregelungen

o Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz, §§ 2, 5, 9, 15a 

o Thüringer Schulgesetz, §§ 25, 28, 38

o Thüringer Kommunalordnung, § 26a:

„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Die Gemeinden sollen bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen 

von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 

beteiligen. Hierzu entwickelt die Gemeinde geeignete Verfahren. Das Nähere 

regelt die Hauptsatzung.“



Servicestelle Mitbestimmung
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Die Servicestelle     

Mitbestimmung ist...

…überörtlich

…träger- und bereichsübergreifenden

…beratend und vernetzend



Die Servicestelle Mitbestimmung
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TMBJS/ LANDESJUGENDAMT/ Referat Jugendpolitik

Servicestelle Mitbestimmung 

Landesstrategie „Mitbestimmung junger Menschen“

Handlungsgrundlage &

Strategische Verortung

der Servicestelle

Freie Träger/ 

Jugendverbände

Fachpersonal öffentliche Verwaltung

Verantwortungsträger*innen aus der Politik

Junge Menschen bis 27 Jahre

Einzelne Ressorts 
(TSK/ TMIK/ TMMJV/ TFM/ TMWWDG/ 

TMASGFF/ TMUEN/ TMIL)

Fachpersonal aus dem formalen 

Bildungssektor

Zielgruppen

Gremien-

betreuung
Vernetzung

Information & 

Beratung

Fortbildungs-

organisation

Öffentlichkeits-

arbeit
Aufgabenbereiche

Ressorts der Landesregierung Kommune und LandkreiseSchwerpunktsetzung 
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Vernetzung

Unterstützung und 

Initiierung eines 

kontinuierlichen 

Erfahrungsaustausches 

der im Themenfeld 

aktiven Akteurinnen und 

Akteure

z. B.:

-Vernetzung 

Prozessmoderatoren

-Mitarbeit im 

Bundesnetzwerk der 

Servicestellen

-Vernetzung mit den 

Jugendforen

-Stärkere Vernetzung 

innerhalb des Hauses 

Gremienbetreuung

Organisatorische 

Unterstützung und 

Begleitung von Gremien

z. B.:

-DKJG (Dachverband 

der Kinder- und 

Jugendgremien 

Thüringens)

-Interministerieller 

Arbeitskreis 

Mitbestimmung (IMAK)

Fortbildungs-

organisation

Planung und 

Organisation von 

Veranstaltungen und 

Fortbildungen nach 

Bedarfslage

z. B.: 

Organisation & 

Durchführung eines 

Fachtages im Dezember 

2021

FOB zu allgemeinen 

Kinderrechten im 

Rahmen LJA

Anstoß weiterer 

Prozessmoderatoren-

ausbildungen 
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Öffentlichkeits-

arbeit

Erarbeitung und 

Bereitstellung von 

Informationsmaterial 

zum Thema 

Mitbestimmung/ 

Veröffentlichung von 

Fachartikeln

z. B.: 

- Homepage 

Servicestelle

- Fachbeitrag zum 

Jugend-Check in 

Thüringen

- Aufbau Newsletter zu 

Praxisprojekten und 

Fortbildungsangeboten

Information & 

Beratung

Aufbereitung relevanter 

Informationen zum 

Thema Kinder- und 

Jugendbeteiligung

z. B.: 

- Broschüre für junge 

Menschen in den 

Jugendhilfe-

ausschüssen

- Handreichung zum §

26a ThürKO
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TMBJS/ LANDESJUGENDAMT/ Referat Jugendpolitik

Servicestelle Mitbestimmung 

Landesstrategie „Mitbestimmung junger Menschen“

Handlungsgrundlage &

Strategische Verortung

der Servicestelle

Freie Träger/ 

Jugendverbände

Fachpersonal öffentliche Verwaltung

Verantwortungsträger*innen aus der Politik

Junge Menschen bis 27 Jahre

Einzelne Ressorts 
(TSK/ TMIK/ TMMJV/ TFM/ TMWWDG/ 

TMASGFF/ TMUEN/ TMIL)

Fachpersonal aus dem formalen 

Bildungssektor

Zielgruppen

Gremien-

betreuung
Vernetzung

Information & 

Beratung

Fortbildungs-

organisation

Öffentlichkeits-

arbeit
Aufgabenbereiche

Ressorts der Landesregierung Kommune und LandkreiseSchwerpunktsetzung 

Kontinuierliche Prozessevaluation & Auswertung des Modellprojekts 

Servicestelle im 4. Quartal 2023 



Zentrale Instrumente

Verbesserung der Mitbestimmung

11

Förderung von Mitbestimmungsprojekten und -formen

o Länderfonds Thüringen/Deutsches Kinderhilfswerk 

o Ausbildung von Prozessmoderatorinnen und –moderatoren für Kinder- und 

Jugendbeteiligungsprozesse

o Begleitung der Jugendgremien auf Landesebene (einschl. der jungen 

Menschen im LJHA)

o Praxisprojekt zur Landesstrategie: Mitbestimmung von Kindern und 

Jugendlichen in Thüringer Kommunen 
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Praxisentwicklungsprojekt „Kommunale Verankerung der 

Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen“

Jugend-Check in Thüringen – Beteiligung junger Menschen an 

einer begleitenden Gesetzesfolgeabschätzung 

Lebenslagenbericht: Thüringenweite Kinder- und 

Jugendbefragung

Ombudsstelle

weitere zentrale Instrumente
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Kontinuierliche Entwicklung von Fortbildungsangeboten und 

Fachtagen für unterschiedliche Zielgruppen

o 3. Dezember 2021: Fachtag zum § 26a ThürKO

o 13. Dezember 2021: Vernetzungstreffen der Prozessmoderatorinnen 

und Prozessmoderatoren

Broschüre für junge Menschen im Jugendhilfeausschuss

Bekanntmachung der Servicestelle

o Kontinuierliche Erfassung der Bedarfe und Angebote

Ausblick
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Die Mitbestimmung junger Menschen in 

Thüringen ist ein Querschnittsthema…

… in diesem Sinne freuen wir uns über den 

gemeinsamen Austausch, 

Anregungen und Diskussionen!

Ausblick



www.tmbjs.de

Servicestelle Mitbestimmung

Sie erreichen uns unter:

Juliane Kumst: 0361 5734 11514

Till Kopietz: 0361 5734 11674

mitbestimmung@tmbjs.thueringen.de
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Geschäftsordnung 

für den Beirat „Zur Sicherung einer transparenten Arbeit in Einrichtungen und 

Angeboten mit freiheitsentziehender Unterbringung im Freistaat Thüringen“ 
  

 

Die nachfolgende Geschäftsordnung hat sich der Beirat durch Beschluss vom 20. Juli 

2021 gegeben:  

 

§ 1 Präambel 

 

Die Gründung des Beirates wird auf der Grundlage des Beschlusses 120 Nr. 6d aus 

dem Jahr 2014 (Beschluss-Reg.-Nr. 120/14) der 20. Sitzung des Landesjugendhil-

feausschusses Thüringen vom 8. Dezember 2014 in Erfurt mit dem Titel „Einrichtungen 

und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche mit besonderen 

erzieherischen Bedarfen im Freistaat Thüringen“ vorgenommen. Beschluss-Reg.-Nr. 

120/14 Nr. 6d führt dazu aus: 

Der Landesjugendhilfeausschuss erwartet von der betriebserlaubniserteilenden Be-

hörde im für Jugend zuständigen Ministerium, dass zur Sicherung einer transparenten 

Arbeit in Einrichtungen und Angeboten mit freiheitsentziehenden bzw. freiheitsbe-

schränkenden Maßnahmen ein Beirat (u. a. bestehend aus Vertreterinnen/Vertretern 

des Landesjugendamtes Thüringen, des örtlich zuständigen Jugendamtes, der LIGA 

der freien Wohlfahrtspflege, der Wissenschaft, eines Familiengerichtes) als Beratungs- 

und Kontrollgremium installiert wird. Ein/e Vertreter/Vertreterin des Einrichtungsträgers 

kann bei Bedarf hinzugezogen werden. Grundsätzlich ist jedoch der Einrichtungsträger 

diesem Gremium gegenüber zur Auskunft und Kooperation verpflichtet. 

 

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Beirats in seiner Gesamtheit sowie jedes einzel-

nen Beiratsmitglieds ergeben sich aus gesetzlichen Vorschriften des SGB VIII und des 

BGB.  

 

Die Geschäftsführung des Beirats sowie die einzuhaltenden Verfahren regelt die nach-

folgende Geschäftsordnung. Die Mitglieder des Beirates haben ihr Amt höchstpersön-

lich auszuführen und dürfen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bedarfsfall von ei-

ner im Vorfeld namentlich benannten Person vertreten lassen. 

  

 

§ 2 Zusammensetzung des Beirates 

 

1. Dem Beirat gehören u. a. folgende Vertreterinnen und Vertreter an (vgl. Beschluss-

Reg.-Nr. 120/14 Nr. 6d): 

 

 Landesjugendamt Thüringen, 

 örtlich zuständiges Jugendamt, 

 LIGA der freien Wohlfahrtspflege e. V.,  

 der Wissenschaft, 

 eines Familiengerichtes. 
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2. Darüber hinaus können weitere Vertreterinnen und Vertreter aus geeigneten Profes-

sionen sowie sachkundige Bürgerinnen und Bürger in den Beirat aufgenommen wer-

den. Vorschläge dazu werden durch das Landesjugendamt (Verwaltung und Landesju-

gendhilfeausschuss) unterbreitet. 

 

3. Die Amtszeit des Beirates ist an die jeweilige Legislatur des Landesjugendhilfeaus-

schusses Thüringen gekoppelt und erlischt mit deren Ablauf. Bis zur Neuberufung der 

Beiratsmitglieder sind die bisherigen Beiratsmitglieder tätig. 

Die Beiratsmitglieder werden durch die Verwaltung des Landesjugendamtes eingela-

den. Der Landesjugendhilfeausschuss Thüringen wird über die Besetzung des Beirates 

informiert. Erfolgte Änderungen in der Besetzung des Beirates werden in der jeweils 

nächstmöglichen Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Thüringen bekanntgege-

ben. 

  

 

§ 3 Bestellung des Vorsitzes und der Vertretung 

 

1. Der Vorsitz des Beirates wird in einer Beiratssitzung mit einfacher Mehrheit von den 

Mitgliedern des Beirats aus deren Mitte gewählt. Entsprechendes gilt für die Wahl des 

stellvertretenden Vorsitzes. 

  

2. Die Durchführung der Wahl obliegt der Vertretung der Verwaltung des Landesju-

gendamtes. Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme. Im Falle von Stimmengleichheit ist 

eine Stichwahl durchzuführen. Endet die Stichwahl erneut mit Stimmengleichheit, ent-

scheidet das Los über die Wahl des Vorsitzes und/oder des stellvertretenden Vorsit-

zes. 

  

3.  Wahl und Bestellung des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes erfolgen für 

die Dauer von zwei Jahren. Scheiden der Vorsitz und/oder die Stellvertretung des Vor-

sitzes z. B. durch Abberufung, Amtsniederlegung oder aus einem sonstigen Grund vor 

Ablauf der Amtszeit aus dem Beirat aus, haben sie ihre Ämter bis zur Neuwahl eines 

Beiratsmitglieds kommissarisch auszuüben.    

  

4. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens des Vorsitzes oder der Stellvertretung des 

Vorsitzes, hat der Beirat umgehend eine Neuwahl für das ausgeschiedene Beiratsmit-

glied durchzuführen. 

  

 

§ 4 Pflichten und Aufgaben des Vorsitzes und der Stellvertretung des Vorsitzes 

  

1. Der Vorsitz vertritt den Beirat nach außen, d. h., der Beirat ist aus allen abgegebe-

nen und angenommenen Willenserklärungen des Vorsitzes unmittelbar dazu berechtigt 

und verpflichtet. Bei Gefahr im Verzug1 kann der Vorsitz die dem Beirat zustehenden 

Rechte auch ohne vorherigen Beiratsbeschluss ausüben; in diesem Fall ist der Vorsitz 

jedoch verpflichtet, die übrigen Beiratsmitglieder unverzüglich hierüber unter Angabe 

der Gründe für die Unaufschiebbarkeit der Entscheidung zu informieren. 

  

                                                           
1 Hierunter wird der Fall verstanden, wenn durch die zeitliche Verzögerung der Einberufung des Beirats ein unabwend-
barer Schaden entstehen würde. 
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2. Dem Vorsitz obliegt ferner die Einberufung des Beirats sowie die Planung und Lei-

tung der Beiratssitzungen sowie die Umsetzung der Beschlüsse des Beirats. Bei die-

sen Tätigkeiten wird der Vorsitz aktiv durch die Vertretung der Verwaltung des Landes-

jugendamtes im Beirat unterstützt. 

  

3. Die Stellvertretung des Vorsitzes nimmt die Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzes 

wahr, sofern dieser verhindert ist. 

  

§ 5 Rechte des Beirats 

 

Der Beirat wurde gegründet, um in Einrichtungen der Erziehungshilfe mit freiheitsent-

ziehender Unterbringung eine transparente Arbeit zu sichern. Er soll als neutrales und 

objektives Beratungs- und Kontrollgremium dienen. Daraus leiten sich insbesondere 

folgende Rechte2 des Beirats ab: 

 

 Auskunft der Trägervertretung gegenüber dem Beirat zur Belegung, Alter der Be-

treuten, Verweildauer, Betreuungsphasen von Betreuten, zu Anfragen pädagogi-

scher Abläufe 

 Auskunft über die Einhaltung der Auflagen der Betriebserlaubnis mit deren Anla-

gen durch die Trägervertretung und die Verwaltung des Landesjugendamtes 

 Auskunft über die Anzahl besonderer Vorkommnisse, Ereignisse und Entwicklun-

gen 

 Auskunft über die Anzahl von Auszeitmaßnahmen 

 Auskunft über die Anzahl von nachträglichen Anträgen auf Auszeitmaßnahmen an 

das zuständige Familiengericht gem. § 1631b BGB 

 Beratung der Einrichtung zu allgemeinen und fachlichen Fragen 

 Überprüfung der Umsetzung von Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten der 

Betreuten 

 Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Regelungen und der Verweildauern der Be-

treuten in der Einrichtung 

 Die Mitglieder des Beirats können die Einrichtung jederzeit betreten und Gesprä-

che mit Betreuenden und Betreuern, unter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, 

führen. Dies setzt zwingend die Beteiligung des TMBJS, Referat 4 3, voraus.  

 Der Beirat fungiert auch als Beschwerdeinstanz für die betreuten Kinder und Ju-

gendlichen. Beschwerden oder Eingaben an den Beirat werden in der Reihenfolge 

ihres Einganges jeweils einem/einer Berichterstatter/in zugeleitet. Er/sie befasst 

sich mit dem Sachverhalt und berichtet anschließend in der nächsten Sitzung des 

Beirats schriftlich oder mündlich über das Ergebnis. Die Berichterstatter/innen wer-

den in alphabetischer Reihenfolge von dem/der Vorsitzenden benannt. 

 Bitte um Prüfaufträge an die Betriebserlaubnis erteilende Behörde, welche den 

Einrichtungsbetrieb betreffen. 

 

 

§ 6 Sitzungen des Beirats 

  

1. Regelmäßige Beiratssitzungen finden mindestens dreimal im Geschäftsjahr statt. 

Weitere Sitzungen können durch den Vorsitz einberufen werden, sofern entsprechen-

der Bedarf besteht oder diese im Interesse der Beiratsaufgaben geboten sind. Wenn 

es die Umstände gebieten, können die Beiratssitzungen auch in alternativen medialen 

Formaten (Telefonschaltkonferenz, Videoschaltkonferenz) durchgeführt werden. 

                                                           
2 In der Folge werden verschiedene Themen benannt. Eine detailliertere Regelung befindet sich in der entsprechenden 
Anlage der Geschäftsordnung. 
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Der Beirat wird in jeder Sitzung über die Belegung und über die Einhaltung der rechtli-

chen Regelungen in der Einrichtung informiert (u. a. Dauer der Unterbringungsbe-

schlüsse gem. § 1631b BGB, Aufnahmen und Entlassungen). 

  

2. Die Entscheidung über die Einberufung des Beirats obliegt dem Vorsitz. Hiervon ab-

weichend hat die Einberufung des Beirats in jeden Fall zu erfolgen, sofern ein Vier-

tel der Mitglieder des Beirats dies verlangen. 

  

3. Beiratssitzungen hat der Vorsitz unter Angabe der Tagesordnungspunkte mit einer 

Frist von zwei Wochen mittels Schreiben, Telefax oder per E-Mail einzuberufen. Frist-

beginn ist der auf die Absendung des Einladungsschreibens folgende Tag. In dem Ein-

ladungsschreiben sind Tag, Ort und Uhrzeit der Beiratssitzung zu benennen. Eine Ta-

gesordnung ist beizufügen. 

  

4. Die Leitung der Verwaltung des Landesjugendamtes und die/der Vorsitzende des 

Landesjugendhilfeausschusses Thüringen sind von jeder anberaumten Beiratssitzung 

zu unterrichten. Sie sind zur Teilnahme an jeder Beiratssitzung als Gäste berechtigt.  

  

5. Der Beirat kann zur Klärung einzelner Beratungsgegenstände weitere sach- und 

fachkundige dritte Personen zu Sitzungen hinzuziehen. Hierzu zählen auch ausdrück-

lich Betreute der Einrichtung. Soweit hierdurch Kosten anfallen, sind diese von der Ver-

waltung des Landesjugendamtes zu tragen.  

  

6. Für jede Sitzung des Beirats wird von der Vertretung der Verwaltung des Landesju-

gendamtes ein schriftliches Protokoll gefertigt. 

 

7. Die Beiratssitzungen finden nach Möglichkeit in der Einrichtung und unter Teilnahme 

der Einrichtungsleitung oder dessen Stellvertretung statt. Damit ist gegeben, dass die 

Beiratsmitglieder sich einen Eindruck vor Ort verschaffen können und fachkundige 

Aussagen zum Einrichtungsbetrieb erhalten. 

 

8. Es wird den Betreuten angeboten, an den Beiratssitzungen, zu den sie betreffenden 

Themen, teilnehmen zu können. 
 

  

§ 7 Beschlussfassung 

  

1. Beschlüsse des Beirats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Eine persönliche 

Teilnahme kann in Präsenz oder in der Teilnahme an einer Telefon- oder Videokonfe-

renz erfolgen. Beschlussfassungen können aber auf Veranlassung des Vorsitzes, ins-

besondere in Eil-, Not- oder sonstigen Ausnahmefällen, auch außerhalb von Sitzungen 

schriftlich, per Telefax oder per E-Mail oder durch ähnliche vergleichbare Formen der 

Beschlussfassung im Umlaufverfahren erfolgen. Für solche Abstimmungen des Beirats 

außerhalb von Sitzungen gelten die nachfolgenden Regelungen über die Beschlussfas-

sung in Sitzungen sinngemäß. 

  

2. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung der Bei-

ratsversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder des Beirats an der Beschlussfas-

sung teilnehmen. Die Stimmenthaltung eines Beiratsmitglieds oder die Aushändigung 

einer schriftlichen Stimmabgabe eines abwesenden Beiratsmitglieds durch ein anwe-

sendes Beiratsmitglied gelten auch als Teilnahme an der Beschlussfassung. Eine 

nachträgliche Stimmabgabe ist ausgeschlossen. 
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3. Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 

4. Mitgliedern des Beirats steht kein Stimmrecht zu in Angelegenheiten, in denen ihre 

eigenen persönlichen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Interessen berührt sind. 

  

5. Über einen neuen Beratungsgegenstand, der im Einladungsschreiben nicht enthal-

ten ist, kann der Beirat nur beschließen, wenn diesem Vorgehen kein Mitglied des Bei-

rats widerspricht. 

  

6. Ist der Beirat beschlussunfähig, ist es Aufgabe des Vorsitzes, unverzüglich eine 

neue Sitzung mit mindestens denselben Beratungsgegenständen einzuberufen. 

  

 

§ 8 Protokoll über Sitzungen und Beschlüsse des Beirats 

  

1. Über jede Beiratssitzung sowie jeden Beschluss des Beirats ist ein Protokoll anzu-

fertigen, das sowohl vom Vorsitz des Beirates als auch vom Protokollführer zu unter-

zeichnen ist. Im Protokoll sind insbesondere aufzunehmen: 

 

 Ort und Tag der Sitzung oder Beschlussfassung 

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

 Feststellung über ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit 

 Tagesordnungspunkte 

 wesentlicher Inhalt der Beratungen 

 Anträge und Abstimmungsergebnisse 

 Beschlüsse des Beirats, die wörtlich anzugeben sind. 

  

Die von den Beiratsmitgliedern erbetenen Änderungen am Protokoll werden in der 

nächsten Sitzung unter Tagesordnungspunkt 1 „Protokollkontrolle“ aufgerufen und be-

sprochen. 

 

2. Eine Abschrift des Protokolls ist jedem Beiratsmitglied, der Leitung der Verwaltung 

des Landesjugendamtes und dem Vorsitz des Landesjugendhilfeausschusses Thürin-

gen in Schriftform zu übersenden. 

 

 

§ 9 Mitteilungen an den Landesjugendhilfeausschuss Thüringen 

  

1. Der Beirat ist verpflichtet, dem Landesjugendhilfeausschuss Thüringen mindestens 

einmal pro Kalenderjahr einen Bericht über seine Tätigkeit zu übermitteln. Dieser ent-

hält insbesondere Aussagen zu besonderen Vorkommnissen, Auszeitsituationen, un-

angekündigte örtliche Prüfungen, Belegungszahlen, Betreuungsabbrüche und Entlas-

sungen aus der Einrichtung. 

  

2. Der Landesjugendhilfeausschuss ist berechtigt, vom Beirat Auskunft über dessen 

Tätigkeit sowie die Übersendung der Sitzungsprotokolle zu verlangen. 
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§ 10 Schweige- und Rückgabepflicht 

  

1. Die Mitglieder des Beirats haben über sämtliche, ihnen aus ihrer Tätigkeit als Bei-

ratsmitglied bekannt gewordenen Sachverhalte, deren Offenlegung die Interessen der 

Einrichtung beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber absolutes Stillschweigen zu be-

wahren. Dies gilt ebenso für Informationen, welche die in der Einrichtung lebenden Kin-

der und Jugendlichen betreffen. Die Einhaltung des Datenschutzes und die Sicherung 

der Persönlichkeitsrechte sind zwingend zu wahren. Diese Verpflichtung besteht so-

wohl während der Amtszeit, als auch nach Beendigung des Amtes und bezieht sich 

insbesondere auf vertrauliche Mitteilungen und Beratungen des Beirats. 

  

2. Ferner sind die Mitglieder des Beirats bei Beendigung ihrer Beiratstätigkeit verpflich-

tet, sämtliche in ihrem Besitz befindlichen – die Arbeit des Beirates betreffenden - In-

halte medial zu löschen. 
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Berichterstattung zur Arbeit der Kinder- und Jugendschutzdienste in Thüringen 2020

Landesjugendhilfeausschuss, 13. September 2021

Heiko Höttermann, Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen e. V. 
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Gliederung

• Einleitung

• Zur Arbeit der Thüringer Kinder- und 

Jugendschutzdienste 2020

• Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“

• Kinder- und Jugendschutzdienste unter Pandemie-

Bedingungen und was wir daraus lernen können.
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Grundlegendes Arbeitsprinzip: „Kindzentrierter Ansatz“ (aktive Auseinandersetzung 

mit dem Problem aus der Sicht der jungen Menschen)

Einleitung: Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste 

Beratung und Begleitung junger Menschen die von 
Gewalt bedroht oder betroffen sind, bzw. bei denen ein 

entsprechender Verdacht besteht.

Schwerpunkte der Arbeit:      

Prävention

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren, 
Eltern

Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“



Personalausstattung 2020

Fachkräfte insgesamt: 51

Fachkräfte/weiblich 48

Fachkräfte/männlich 3

1,0 VbE 11

0,75 VbE 15

0,5 VbE 19

Anteilig unter 0,5 VbE 6

4

* Stellen aufgerundet 

Höchster Personalstellenanteil eines KJSD 2020: 3,0 VBE (2 KJSDS)
Niedrigster Personalstellenanteil: 1,0 VBE

Fachkräfteausstattung*



Entwicklung der Fallarbeit 2020
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 Mit 2.025 Fällen wurde ein neuer Höchstwert in der 

Fallarbeit erreicht! (2019 waren es 1830 Fälle)

 Bei der Problemnennung „Häusliche Gewalt“ waren es 

305 konkrete Fälle in 2020 (2019: 253). 

 Auch stiegen die Zahlen bei innerfamiliären Problemen 

von 546 (2019) auf 652 (2020). 

Fallarbeit der Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste



Entwicklung der Fallarbeit 2020
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Ebenfalls stiegen die Beratungen bei Verdacht auf 

sexualisierte Gewalt von 493 (2019) auf 556 (2020) 

Fälle. 

Bei Vernachlässigung wurde ein signifikanter Anstieg 

um 84 Fälle auf 407 im Vergleich zum Vorjahr 

festgestellt, die Verdachtsmomente auf 

Vernachlässigung wurden bei, den weiblichen Fällen 

häufiger konstatiert.

Fallarbeit der Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste



Präventionsarbeit/
Multiplikatorenveranstaltungen

Vorrangige Themen in der Präventionsarbeit:

• Sexuelle Gewalt

• Körperliche Gewalt

• Konfliktlösungsstrategien, vor allem bei Mobbing

• Sexualpädagogik im Rahmen von Elternabenden an Schulen 

und Kindertageseinrichtungen 
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Jahr 2019          2020

Veranstaltungen 1045            577

M

Es fanden Fortbildungen mit Mitarbeitenden und Leitungskräften von Wohngruppen und Kitas statt, 
aber auch Schulsozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, SPFHs, Psychotherapeut*innen traten mit 
Fragen zu Verfahrensabläufen an den Kinderschutzdienst heran.

Fallarbeit der Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste
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Arbeitskreis der Thüringer Kinder-
und Jugendschutzdienste 2020                         

 Gemeinsamer Fachaustausch mit Herrn Andreas Knedlik, TAKS-Koordinator

Thüringer Ambulanz für Kinderschutz, Uniklinikum Jena

 Vorstellung des Betroffenen Rates durch Tamara Luding, Mitglied der BKSF –

Bundeskoordinierungsstelle spezialisierter Fachberatung zum Thema

sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend

 Fachaustausch mit Vertreter*innen des Schulpsychologischen Dienstes

 Beratungen und Prävention in Zeiten von Corona (zahlreiche zusätzliche

Videokonferenzen zum Fachaustausch)

1. Zur Arbeit der Thüringer Kinder- und Jugendschutzdienste 2019
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Fachkräfte der Thüringer Kinder- und 
Jugendschutzdienste erfüllen die 

Qualifikationsanforderungen an eine ISOFA, 
wenn eine mind. dreijährige einschlägige 

Berufspraxis vorliegt

Beratung als „insoweit 
erfahrene Fachkraft“

Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“
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Auswertung der Befragung zur Tätigkeit als insoweit 

erfahrene Fachkraft (ISOFA) im Kinder und Jugendschutzdienst

(KJSD), Zeitraum: 2020

• Anzahl der Fälle: 137 (2019: 155) 

Angaben zu den Hauptinhalten der Beratung als „ISOFA“ 
(Mehrfachnennung):

Ranking

1. Bewertung gewichtiger Anhaltspunkte

2. Verfahrensablauf 

3. Beratung zu geeigneten Hilfen 

4. Vorbereitung Elterngespräch

Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“



Angaben zur vermuteten Art der Gefährdung, die Anlass für 
das Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
notwendig war  (Ranking) - Mehrfachnennung
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Gesamtanzahl der Fälle 2020: 137

1: sexualisierte Gewalt

2: Vernachlässigung    

3: physische Misshandlung

4:    psychische Misshandlung      

Gesamtanzahl der Fälle 2019: 155

1: Vernachlässigung         

2: psychische Misshandlung

3: physische Misshandlung

4: sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt hat  im Vergleich zu 2019 (4.Platz)  2020  bei den 

Anfragen deutlich zugenommen und wurde die am meisten vermutete Art 

der Gefährdung (1. Platz) 

Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“



Angaben zu den Einrichtungen/Institutionen, 
die eine insoweit erfahrene Fachkraft 2020 hinzugezogen haben in %

Anfragen insgesamt: 137

12Beratung als „insoweit erfahrene Fachkraft“
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

Quelle: KJSD WAK 2020
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen“

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

• Notwendige schnelle Anpassung des Beratungssettings KJSD im März 2020
(Überwiegend telefonische Beratung in den Kinderschutzdiensten, bzw. außerhalb im Freien. Fachaustausch über gemeinsame 
Video- und Telefonkonferenzen der LAG zu Hygienekonzepten und Beratungssettings)

Exemplarisch ein Beispiel eines Kinderschutzdienstes grafisch dargestellt:
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen

• Jugendamt

• Familie

• Träger/HzE

• Beratungsstellen

• Bildungswesen

• Kind/Jugendlicher selbst

…Was wir daraus                                                                                                               
lernen können…

Von wem kamen die Fallanfragen?
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen“

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

• Die direkte Beratung war wieder ab Mai 2020 möglich, unter den Bedingungen für jüngere 
Kinder sehr schwierig. 

Problem: Maske bei jüngeren Klient*innen, Mundschutz erschwert Beratung („Wir müssen 
noch sensibler sein im Umgang mit unseren Klienten, um Gefühlszustände zu erkennen, die 
auf Grund der Maske häufig nicht unmittelbar zu beobachten sind.“ KJSD Hildburghausen 
2020)
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen

• Anzahl der Beratungen näherte sich ab Juni bis Oktober 2020 dem Stand vor Corona, 
z.T. mehr Fallanfragen vor Ort

• kaum Anfragen zu Prävention aufgrund der Kontaktbeschränkungen in den 
Einrichtungen, aber Kontakt zu Schulen, Kitas für individuelle Absprachen. Für vereinzelt 
angefragte Präventionsangebote wurden Hygienekonzepte erarbeitet.
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen“

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

• Anfragen insbesondere zu häuslicher Gewalt und betroffenen Kindern nahmen zu.

• Funktionierendes Helfer*innensystem auch in Krisenzeiten:  Beratungssettings 
der Kinder- und Jugendschutzdienste wurden kurzfristig an Verordnungen, 
Hygienekonzepte angepasst.

• Weiterentwicklung des Beratungssettings erforderlich: Die aktuelle technische 
Ausstattung in vielen Fachberatungsstellen der Kinderschutzdienste muss für 
Online-Beratung optimiert werden (Chance für bessere Erreichbarkeit im ländlichen 
Raum).

• Verbesserte Abstimmung vor Ort notwendig: Bezogen auf Zuständigkeiten bei 
Kontaktbeschränkungen bedarf es verbesserter abgestimmter Handlungsabläufe. 
(Netzwerkarbeit in Krisenzeiten wichtiger den je!)
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

„Im Bereich der Präventionsarbeit, insbesondere mit jüngeren Kindern, sehen wir die 

Online-Variante mit kritischem Blick. Diese Veranstaltungen leben neben der 

Fachlichkeit besonders von direkter Interaktion. Austausch und zwischenmenschlichen 

Beobachtungen. Die Wahrnehmung dessen bei einer Kindergartengruppe oder 

Schulklasse erscheint uns aktuell als äußerst schwierig.“

(Quelle: KJSD WAK 2020 Sachbericht)
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen“

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

„Mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns fielen für Kinder und Jugendliche zentrale 

Treffpunkte wie Kita, Schule und Freizeitaktivitäten weg. Der Verlust von

sozialen/persönlichen Kontakten und Freizeitmöglichkeiten führte nicht selten     

zur Isolation und vor allem bei den Jugendlichen zu einer

übermäßigen Nutzung von Computerspielen und sozialen Medien (z.B. TikTok,

Fortnite, Facebook, etc.).“ (Quelle: KJSD EF, 2020)
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Kinderschutzdienste unter Pandemie Bedingungen“

…Was wir daraus                                                                                                              

lernen können…

• „Anfragen zur überfordernden Konfrontation mit Erwachsenensexualität durch 
Zugang zu Pornografie, hauptsächlich über Handy und Internet, häuften sich im Jahr 
2020.“ (Quelle: KJSD WE, 2020)

• Sexuell Übergriffe/Grenzverletzungen mittels digitaler Medien, deutliche 
Zunahme von z.B. Cybergrooming

• „Ebenso werden öfter Fälle von Sexting in allen seinen Problemaspekten im KJSD 
gemeldet. Nach unserer Erfahrung geht Sexting meistens mit Zwang, Bedrohung 
und/oder Überredung einher und wird über digitale Medien weiterverbreitet. Es ist 
dringend notwendig über Gefährdungen sowie auch die Gesetzeslage im Umgang 
mit digitalen Medien zu informieren und vermehrt präventiv zu arbeiten.“ (Quelle: ebenda)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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LAG Kinder- und Jugendschutz Thüringen e.V.
Johannesstr. 19
99084 Erfurt
Tel: 0361- 644 22 64
Fax: 0361- 644 22 65

E-Mail: info@jugendschutz-thueringen.de
www.jugendschutz-thueringen.de




